Vergabeordnung für Forschungsverfügungsflächen an der Medizinischen Fakultät der Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn

§ 1  Forschungsverfügungsflächen der Medizinischen Fakultät

Die Medizinische Fakultät der Rheinischen Friedrich-Wilhelms Universität Bonn vergibt zeitlich befristet Forschungsverfügungsflächen. Diese sind dem Dekanat unterstellt und werden vom Dekanat verwaltet. Diese Flächen sind in Anlage 1 ausgewiesen. 

§ 2 Vergabe der Forschungsverfügungsflächen

(1) Die Forschungsverfügungsflächen werden auf Antrag durch das Dekanat der Medizinischen Fakultät der Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn nach Leistungskriterien vergeben. 

Der Antrag ist an die BONFOR Kommission zu stellen. Die Bewertung erfolgt durch die BONFOR Kommission.

(2) Ein Rechtsanspruch auf die Zuweisung von Forschungsverfügungsflächen besteht nicht. Eine ablehnende Entscheidung des Dekanates ist nicht anfechtbar. Es wird keine Warteliste geführt. 

(3) Voraussetzung für die Vergabe sind drittmittelgeförderte, unabhängig begutachtete Projekte. 

(4)  Die Forschungsverfügungsflächen dürfen vom Dekan nicht im Rahmen von Berufungsverhandlungen vergeben werden.  Dies schließt nicht aus, dass Neuberufene einen Antrag auf Zuweisung von Forschungsflächen stellen. 

§ 3  Antragsberechtigte und Antragstellung

(1) Antragsberechtigt sind alle an der Medizinischen Fakultät der Rheinischen Friedrich- Wilhelms-Universität Bonn tätigen Wissenschaftler. 

(2) Der Antrag auf Flächenvergabe ist an die BONFOR-Kommission zu richten, die den Antrag bewertet und eine Empfehlung an das Dekanat ausspricht.
(3) Die Antragstellung muss mit dem entsprechenden Formular der BONFOR Kommission erfolgen 

§ 4 Inhalt und Dauer der Nutzung 

(1) Erfolgt die Zuweisung von Flächen an den Antragsteller, so wird eine Nutzungsvereinbarung zwischen dem Antragsteller und dem Dekanat geschlossen (Anlage 2)

(2) Antragsteller haben keinen Anspruch auf Zuweisung abgegrenzter Labore. Vielmehr können Arbeitsplätze eines Labors an verschiedene Nutzer vergeben werden.

(3) Die Vergabe von Forschungsverfügungsflächen erfolgt zeitlich befristet für die Laufzeit der Drittmittelförderung des Projektes. Bei Vorlage eines eingereichten Verlängerungsantrages, über den noch nicht entschieden ist, kann die Nutzung vom Dekanat bis zur Entscheidung des Drittmittelgebers verlängert werden.  Wird der Folgeantrag bewilligt, so wird die Nutzungsdauer der Verfügungsflächen um die Laufzeit des Folgeprojektes verlängert. Wurde bis zum Ablauf der Nutzungszeit kein Nachfolgeantrag gestellt, so sind die Labore innerhalb von zwei Monaten nach Ablauf  der Nutzungsdauer zu räumen. Wird ein Nachfolgeantrag nicht bewilligt, so sind die Labore innerhalb von zwei Monaten nach Erhalt des Ablehnungsbescheides zu räumen. 

(4) Die Nutzung kann erst nach Unterzeichnung der Nutzungsvereinbarung beginnen. 

(5) In der Regel gibt es  kein vorzeitiges Kündigungsrecht der Vereinbarung von Seiten des Dekanats. Vorzeitige Kündigung ist von Seiten des Dekanats  nur bei grobem Mißverhalten des Nutzers möglich.  Das Hausrecht hat der Dekan. 

(6) Der Nutzer kann die Vereinbarung jederzeit mit einer Frist von 2 Monaten kündigen.

§ 5  Pflichten des Nutzers

(1) Der Nutzer ist verpflichtet Labore und Geräte mit der größtmöglichen Sorgfalt zu behandeln. Er ist für Schäden, die auf unsachgemäßer Nutzung beruhen, verantwortlich.  Bei groben Verstößen gegen die Nutzungsordnung kann das Dekanat dem Nutzer die Verfügungsflächen vorzeitig entziehen. Er trägt Sorge dafür, dass die einschlägigen Bestimmungen zum Umgang mit gentechnischen veränderten Organismen, Gefahrstoffen  Isotopen, Arbeitsschutz beachtet und umgesetzt werden. Bei groben Verstößen kann das Dekanat dem Nutzer die Verfügungsflächen vorzeitig entziehen. 

(2)
Der Nutzer verpflichtet sich insbesondere, die Flächen nach Abschluss des Projektes innerhalb von längstens drei Monaten freizugeben und verursachte Schäden an Geräten und Inventar aus Mitteln der Institution des Nutzers zu beheben. Sollte es sich eindeutig um altersbedingte Verschleißerscheinungen handeln, so werden Schäden aus Mitteln des Dekanats behoben.

(3) Nach Abschluss der Arbeiten sind das Labor und die Geräte in gesäubertem Zustand zu übergeben. Vom Nutzer eingebrachte Gegenstände sind von diesem auf dessen Kosten zum Ende der Nutzungsdauer aus den überlassenen Räumen zu entfernen. Bei Arbeiten mit radioaktiven Substanzen und gentechnisch veränderten Organismen ist die Freigabe schriftlich zu bestätigen.

. 
Anlage 1

Aufstellung der für die Vergabe zur Verfügung stehenden Räume:

Räume im Laborcontainer 

	Raum-Nr.
	Raumbezeichnung
	Größe

	117
	Elektrophysiologie S1
	20.99 qm

	118
	Labor S1
	20.99 qm

	119
	Labor S1
	20.99 qm

	120
	Labor S2
	20.99 qm

	121
	Zellkultur Labor S2
	14.74 qm

	122
	Zellkultur Labor S1
	14.74 qm

	123
	Geräte
	7.76 qm

	124
	Kühlraum 4° C
	7.76 qm

	125
	Spülküche
	16.00 qm

	201
	Wissenschaft
	15.30 qm

	202
	Hell Mikrosk.
	10.64 qm

	203
	Dunkel Mikrosk.
	10.64 qm

	206
	Labor S1 und Protokollieren
	45.54 qm

	211
	Besprechungs- u. Aufenthaltsraum
	24.33 qm

	212
	Labor S1 und Protokollieren
	45.54 qm

	216
	Kühlz.
	4.63 qm

	217
	Lager
	8.50 qm

	218
	Geräte
	15.30 qm

	219
	Büro/Leiter
	32.16 qm

	220
	Sekretariat
	18.84 qm


Anlage 2

Nutzungsvereinbarung über Forschungsverfügungsflächen der Medizinischen Fakultät der Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universität

Vertragspartner

Medizinische Fakultät der Universität Bonn vertreten durch den Dekan

und                      

(im Folgenden Nutzer genannt)

§1 Gegenstand der Nutzungsvereinbarung

Gegenstand dieser Vereinbarung ist die zeitlich begrenzte, projektorientierte Nutzung von Laborarbeitsplätzen (Forschungsflächen) für das folgende Forschungsvorhaben

Titel

Projektleiter

Drittmittelgeber

§2 Gebäude und Räume

Dem Nutzer werden für das in §1 genannte Projekt folgenden Räume bzw. Arbeitsplätze überlassen

Gebäude

Raum/bzw. Arbeitsplatz

Darüber hinaus können Gemeinschaftsräume            mitbenutzt werden

Der Zustand der Räume bei Übergabe wird in anliegendem Übergabeprotokoll dokumentiert

§3 Dauer

Die Arbeitsplätze werden für die Dauer der Förderung des obengenannten Projektes überlassen

(oder anderer Text bei Ausgründungsinitiativen oder Anschubfinanzierung)

§ 4 Pflichten des Nutzers

Der Nutzer verpflichtet sich die ihm überlassenen Arbeitsplätze/Räume sorgfältig zu behandeln. Schäden oder Verluste an der Einrichtung und Geräten werden aus Mitteln der Institution des Nutzers beglichen. Der Direktor dieser Institution stimmt dieser Vereinbarung zu.

Schäden werden bei Übergabe durch ein entsprechendes Protokoll dokumentiert.

Der Nutzer verpflichtet sich ferner bei der Nutzung der Räume die einschlägigen gesetzlichen Vorschriften über Arbeitssicherheit, Gefahrstoffe, Gentechnik, Strahlenschutz, Brandschutz für sich und seine Mitarbeiter zu beachten.

Der Nutzer erkennt an, dass bei übergeordneten organisatorischen und technischen Maßnahmen der Dekan weisungsberechtigt ist. 

Der Nutzer verpflichtet sich keine Veränderungen, Ein / Umbauten oder Installationen in den Räumen ohne schriftliches Einverständnis des Dekans vorzunehmen.

Der Nutzer verpflichtet sich, nach Ablauf der Nutzunsgdauer die überlassenen Arbeitsplätze/Räume innerhalb von zwei Monaten zu räumen.   

Der Nutzer verpflichtet sich nach Ablauf der Nutzung die Freigabe hinsichtlich möglicher Kontaminationen im Rahmen von Arbeiten mit Isotopen und gentechnisch veränderten Organismen zu erklären.

§ 5 Vorzeitige Kündigung

Dem Dekan steht nur bei groben Verstößen des Nutzers ein vorzeitiges Kündigugsrecht zu. Der Nutzer kann ohne Angabe von Gründen mit einer Frist von 2 Monaten kündigen.

Unterschriften

Dekan








Nutzer

Direktor der Institution des Nutzers



